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BERICHT DES AUFSICHTSRATES DER

MR. WASH AUTOSERVTCE AG, ESSEN

FüR DAs GEScHAFTSJAHR zo2s GEMASS s 171 Abs. 2 AKTG

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2025 die ihm durch Gesetz und Satzung übertragenen
Aufgaben wahrgenommen und sich, sowohl in Sitzungen als auch in Einzelbesprechungen,
durch den Vorstand über die Lage der Gesellschaft unterrichten lassen und die erforderlichen
Beschlüsse gefasst. Ferner hat der Vorstand dem Aufsichtsrat aus sonstigen wichtigen
Anlässen berichtet und ist damit seiner gesetzlichen Informationspflicht in vollem Umfang
nachgekommen.

Im Geschäftsjahr 2025 fanden vier Aufsichtsratssitzungen am 14. März, L4. Mai, 19. August
und 05. Dezember, statt. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2025 keine Ausschüsse
gebildet. Alle Themen wurden im Plenum des Aufsichtsrates beraten und entschieden.

Gegenstand der regelmäßigen mündlichen und schriftlichen Berichterstattung waren neben
der Gesamtlage des Unternehmens auch Einzelfragen von großer Bedeutung. Der Vorstand
hat zustimmungspflichtige Geschäfte dem Aufsichtsrat stets korrekt vorgelegt.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sowie die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage waren ständige Schwerpunkte der Beratungen des Aufsichtsrates. Die

Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Unternehmensleitung durch
den Vorstand wurden durch regelmäßige Nachprüfungen sichergestellt. Hierzu wurden
Gespräche mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer geführt sowie entsprechende
Unterlagen geprüft.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2025 wurde von der wbw holup KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldofl
geprüft und unter dem Datum des 02. März 2026 mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen.

Für das Geschäftsjahr 2025 sind dem Aufsichtsrat, gemäß § 170 AktG, der lahresabschluss
und der Lagebericht des Vorstandes vorgelegt worden. Darüber hinaus ist dem Aufsichtsrat
der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts zugeleitet worden. Die Unterlagen wurden in einer Zusammenkunft am 12. Mäz
2026 erörtert. Die Abschlussprüferin nahm an dieser Aufsichtsratssitzung teil. Sie berichtete
über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und stand dem Aufsichtsrat für Fragen und

ergänzende Auskünfte zur Verfügung (§ 171 Abs. 1 Satz 2 AktG).

Die Prüfung, insbesondere auch der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers, hat keine
Anhaltspunkte für Beanstandungen ergeben. Nach den Erkenntnissen des Aufsichtsrates
entsprechen Jahresabschluss, Lagebericht (einschließlich der Ausführungen a) den

nichtfinanziellen Leistungsindikatoren) sowie der Prüfungsbericht den gesetzlichen

Anforderungen. Als abschließendes Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine

Einwendungen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 am t2. t{ärz 2026
gebilligt, der somit gemäß 9 L72 AktG festgestellt ist. Auch den Lagebericht für das

Geschäftsjahr 2025 hat der Aufsichtsrat gebilligt'



-2-

Der Aufsichtsrat hat den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes, im Hinblick auf die
wirtschaftliche Lage, die Liquiditätssituation sowie die Bilanz- und Ausschüttungspolitik der

Gesellschaft, unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der AKionäre, geprüft. Die

vorgeschlagene Gewinnausschüttung ermöglicht der Gesellschaft, die vorgesehene
Geschäftsplanung umzusetzen. Danach schließt sich der Aufsichtsrat dem

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes an, nämlich den Bilanzgewinn in Höhe von
gesamt C 43.200.760,38 wie folgt zu verwenden:

¤

Auszuschüttender Betrag an die Aktionäre:

Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen:

Gewinnvortrag auf neue Rechnung:

Jörn burg,

2.000.000,00

30.000.000,00

11.200.760,38

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand für seinen EinsaE und seine Leistungen im

Geschäftsjahr 2025 Dank und Anerkennung aus. Der Dank gilt insbesondere auch allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre geleistete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr

Essen, den 12. 1"1ä122026

)
Julia Kollmann, Quakenbrück (stellve Vorsitzende)

Sebastia n Laaf, Wiesbaden (Arbeitneh mervertreter)
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die Mr. Wash Autoservice AG, Essen 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Mr. Wash Autoservice AG, Essen, – bestehend aus der Bilanz zum 

31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis 

zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Mr. Wash Autoservice AG, 

Essen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 geprüft. Die Erklärung zur 

Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) haben wir in Einklang mit den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 und 

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-

spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt 

der oben genannten Erklärung zur Unternehmensführung. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-

ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
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Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-

forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 

zu dienen. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informatio-

nen umfassen die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauen-

quote), aber nicht den Jahresabschluss, nicht die inhaltlich geprüften Angaben im Lagebericht und nicht 

unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.  

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen 

Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form 

von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen 

Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

· wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Angaben im Lagebe-

richt oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

· anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den  
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-

nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rech-

nungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-

keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
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einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-

liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 

mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 

haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft 

zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und 

ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 

in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 

sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus 

dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als 

das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 

wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-

fungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen 

und Maßnahmen abzugeben. 

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-

ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-

hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 

Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der An-

gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-

stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft vermittelt.  
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· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-

tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-

ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 

zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-

kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 

Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsa-

mer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Düsseldorf, 2. März 2026 
 
 

 

 
 
wbw holup KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

 

Boris Holup Caroline Meier 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin  

 
  

 






